Pressemitteilung

Hubert Hüppe MdB

Berlin, 16. Dezember 1999
 „Menschenrechts-Standort geht vor Forschungsstandort“

Zum Widerstand des Forschungspolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion, Stephan Hilsberg, gegen eine Enquete-Kommission zur Biomedizin erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe:

Herr Hilsberg hat gegenüber der Presse erklärt, eine Enquete-Kommission zur Biomedizin mit der Einbeziehung ethischer Kriterien in die Forschung werde dazu führen, daß zukunftsträchtige Forschung aus Deutschland auswandert. Zudem könne diese Enquete-Kommission „Einfallstor für fundamentalistische und ideologisch belastete Debatten“ sein.

Damit diffamiert Herr Hilsberg in unerhörter Weise die notwendige ethische Debatte über mögliche Zukunftstechnologien und ihre Konsequenzen. Gerade wer Forschung und wissenschaftlichen Fortschritt bejaht, muß sich für die rechtzeitige Formulierung ethischer und rechtlicher Grenzen einsetzen. Dies gilt besonders für verantwortlich handelnde Politiker.

Die parlamentarische Aufarbeitung drängender Themen der „Bioethik“ ist längst überfällig: Klonen von Tieren und menschlichen Embryonen, Gewinnung embryonaler Stammzellen, genetische Diagnostik, Keimbahneingriffe, Rationierung medizinischer Versorgung, fremdnützige medizinische Eingriffe an einwilligungsunfähigen Menschen bis hin zur Euthanasie stellen gesellschaftliche Herausforderungen ersten Ranges dar.

Wir sind zunehmend mit bioethischen Argumentationsmustern des anglo-amerikanischen Utilitarismus konfrontiert, die mit den Werten des Grundgesetzes unvereinbar sind. Sind die öffentliche Debatte um die Bioethik-Konvention des Europarates, um Sloterdijks Betrachtungen zum „Menschenpark“, die Euthanasiepraxis der Niederlande oder das Verhungernlassen alter Patienten in britischen Krankenhäusern an Herrn Hilsberg unbemerkt vorbeigegangen?

Bürger, Kirchen und Behindertenverbände, die in der letzten Zeit mit Nachdruck an die Politik herangetreten sind, haben einen berechtigten Anspruch darauf, daß ihre Besorgnis vom Parlament aufgegriffen wird. Es ist ureigenste Aufgabe des Parlaments, gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu erkennen und unerwünschten Entwicklungstendenzen rechtzeitig Einhalt zu gebieten.

Wenn Herr Hilsberg das parlamentarische Nachdenken über den Schutz einwilligungsunfähiger Patienten unter unverhülltem Hinweis auf Standortaspekte ablehnt und mit Totschlagvokabeln wie dem Fundamentalismusverdacht belegt, stellt er neben geringer Sachkenntnis vor allem seinen Mangel an Sensibilität und Weitsicht unter Beweis.

Daß im Ausland möglicherweise Forschung betrieben wird, die in Deutschland - auch aus historischer Erfahrung begründet - ethisch und rechtlich unzulässig ist, darf kein Argument dafür sein, den Menschrechts-Standort Deutschland zugunsten des Forschungs- und Wirtschaftsstandorts Deutschland zu opfern.

Der SPD-Forschungspolitiker nährt mit seiner Position schlimmste Befürchtungen, wie es die SPD-geführte Bundesregierung mit der bislang stets beschworenen Erhaltung der hohen deutschen Standards im Falle einer Unterzeichnung der Bioethikkonvention des Europarates halten könnte.

